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Römische Erlässe un: Entscheidungen
Kongregation ur  . die Glaubenslehre: e  ivem Widerspruch. „Ein Kommu-
Schreiben die 1SCHNOofe der nionempfang 1M egensatz den
katholischen Kırche über den Normen der IC  en Gemeinschaft
Kommunionempfang- ist deshalb eın sich widersprüchli-
wıiederverheirateten geschiedenen cher eiters würde UrC. die
Gläubigen VOo eptember 1994 ulassung die Lehre der Kirche ber

die nauflöslichkei Ver‘  elt. Unter
eru auf Famuiliarıs consort1io wirdAm September 1994 veröffentlichte
festgehalten, da{fs eiıne formale ulas-die Kongregation für die auDbDens-

re eın lehramtliches Zeugnis ber SUM die Wiederversöhnung Sakra-
den Kommunionempfang VO  > wieder- ment der Buße voraussetzt, wobei

diese die weıtene nicht aufge-verheirateten geschiedenen Gläubigen,
adressiert [1 die Bischöfe der katho- geben werden kann L1LUTr jenen g-
lischen Kirche währen ist, die aufrichtig versprechen,

sich jener kte enthalten, die Ehe-Ausgangspunkt für „dieses Schreiben leuten Vorbpenalten sind, das heißt ge-sind jene pastoralen Überlegungen, die schwisterlic zusammenleben cohabı-be Beurteilung der Zulassung wWwI1e-
derverheirateter Geschiedener ZUTFC tatio fraterna).
Eucharistie Hinblick auf die Ver- ach Auffassung der Glaubenskongre-
wirklichung der Einzelfallgerechtig- gatıon ist für eine abweichende Ge-
keit Hauptaugenmerk auf die Hın- wissensentscheidung kein Kaum, denn

einer ernsthaften Ge- eın „solches Gewissensurteil steht)
offenem egensatz ZUrT Lehre derwissensentscheidung der etroffenen

egen, eiINne Gewissensentscheidung, rche  LL Außerdem würde „dem per-
der auch eine gewilsse Respektierung Öönlichen Gewissen die Macht ZU
zukommen MUSSE Derartigen pastora- schriebenLederhilger - Kalb/Römische Erlässe  187  SEVERIN LEDERHILGER/HERBERT KALB  Römische Erlässe und Entscheidungen  Kongregation für die Glaubenslehre:  jektivem Widerspruch. „Ein Kommu-  Schreiben an die Bischöfe der  nionempfang im Gegensatz zu den  katholischen Kirche über den  Normen der kirchlichen Gemeinschaft  Kommunionempfang von  ist deshalb ein in sich widersprüchli-  wiederverheirateten geschiedenen  cher Akt.“ Weiters würde durch die  Gläubigen vom 14. September 1994  Zulassung die Lehre der Kirche über  die Unauflöslichkeit verdunkelt. Unter  Berufung auf Familiaris consortio wird  Am 14. September 1994 veröffentlichte  festgehalten, daß eine formale Zulas-  die Kongregation für die Glaubens-  lehre ein lehramtliches Zeugnis über  sung die Wiederversöhnung im Sakra-  den Kommunionempfang von wieder-  ment der Buße voraussetzt, wobei  diese — falls die Zweitehe nicht aufge-  verheirateten geschiedenen Gläubigen,  adressiert an die Bischöfe der katho-  geben werden kann — nur jenen zu ge-  lischen Kirche.  währen ist, die aufrichtig versprechen,  sich jener Akte zu enthalten, die Ehe-  Ausgangspunkt für dieses Schreiben  leuten vorbehalten sind, das heißt ge-  sind jene pastoralen Überlegungen, die  schwisterlich zusammenleben (cohabi-  bei Beurteilung der Zulassung wie-  derverheirateter  Geschiedener  Zur  tatio fraterna).  Eucharistie im Hinblick auf die Ver-  Nach Auffassung der Glaubenskongre-  wirklichung der Einzelfallgerechtig-  gation ist für eine abweichende Ge-  keit ihr Hauptaugenmerk auf die Hin-  wissensentscheidung kein Raum, denn  führung zu einer ernsthaften Ge-  ein „solches Gewissensurteil (steht) in  offenem Gegensatz zur Lehre der  wissensentscheidung der Betroffenen  legen, eine Gewissensentscheidung,  Kirche“. Außerdem würde „dem per-  der auch eine gewisse Respektierung  sönlichen Gewissen die Macht zuge-  zukommen müsse. Derartigen pastora-  schrieben ... in letzter Ing_tanz auf der  len Lösungsversuchen wird die Sicht-  Grundlage der eigenen Überzeugung  über das Bestehen oder Nichtbestehen  weise des päpstlichen Lehramtes in  Erinnerung gerufen. Danach befinden  der vorausgehenden Ehe und über den  sich wiederverheiratete Geschiedene  Wert der neuen Verbindung zu ent-  generell in einer Situation, „die dem  scheiden“. Eine derartige Vorstellung  Gesetz Gottes objektiv widerspricht“  würde übersehen, daß die Ehe keine  und dürfen daher, „solange diese  Privatsache, sondern eine „öffentliche  Situation andauert, nicht die Kom-  Wirklichkeit“, „eine spezifisch kirchli-  che und soziale Situation“ konstituiert.  munion empfangen“. So wird in der  Eucharistie der Bund der Liebe zwi-  Die Glaubenskongregation möchte die  schen Christus und seiner Kirche ver-  Antwort nicht allein auf die Frage des  gegenwärtigt, zu diesem Bund stehen  aber die Lebensverhältnisse der wie-  Kommunionempfangs begrenzen und  betont daher, daß die wiederverheira-  derverheirateten Geschiedenen in ob-  tet Geschiedenen auch während ihreretzter Ing_tanz auf der
len Lösungsversuchen wird die icht- Grundlage der eigenen erzeugung

ber das estehnen der ichtbestehenwelSse des päpstlichen eNnramtes
Erinnerung ge:  en anac befinden der vorausgehenden Ehe und ber den
sich wiederverheiratete Geschiedene Wert der erbindung ent-

genere einer Situation, „die dem scheiden“. Eine erartige Vorstellung
Gesetz es objektiv widerspricht” würde übersehen, da{ß die Ehe eıne
und urien daher, „solange diese Privatsache, sondern eine „Öffentliche
Situation andauert, S die Kom- Wirklichkeit”, „eine spezifisch rchli-

che und sSOzlale Situation“ konstituiert.munı]ıon empfangen“”. SO wird der
Eucharistie der Bund der 1€e!| ZW1- Die Glaubenskongregation möchte die
schen hristus und SsSeinNner IC Velr- AntwortSeın auf die rage des
gegenwärtigt, diesem Bund stehen
aber die Lebensverhältnisse der wI1e-

Kommunionempfangs begrenzen und
betont daher, da{s die wiederverheira-

derverheirateten es!  j1edenen ob- tet eschıedenen auch en! ihrer
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Römische Erlässe und Entscheidungen 

Kongregation für die Glaubenslehre: 
Schreiben an die Bischöfe der 
katholischen Kirche über den 
Kommunionempfang von 
wiederverheirateten geschiedenen 
Gläubigen vom 14. September 1994 

Am 14. September 1994 veröffentlichte 
die Kongregation für die Glaubens­
lehre ein lehramtliches Zeugnis über 
den Kommunionempfang von wieder­
verheirateten geschiedenen Gläubigen, 
adressiert an die Bischöfe der katho­
lischen Kirche. 
Ausgangspunkt für dieses Schreiben 
sind jene pastoralen Überlegungen, die 
bei Beurteilung der Zulassung wie­
derverheirateter Geschiedener zur 
Eucharistie im Hinblick auf die Ver­
wirklichung der Einzelfallgerechtig­
keit ihr Hauptaugenmerk auf die Hin­
führung zu einer ernsthaften Ge­
wissensentscheidung der Betroffenen 
legen, eine Gewissensentscheidung, 
der auch eine gewisse Respektierung 
zukommen müsse. Derartigen pastora­
len Lösungsversuchen wird die Sicht­
weise des päpstlichen Lehramtes in 
Erinnerung gerufen. Danach befinden 
sich wiederverheiratete Geschiedene 
generell in einer Situation, "die dem 
Gesetz Gottes objektiv widerspricht" 
und dürfen daher, "solange diese 
Situation andauert, nicht die Kom­
munion empfangen". So wird in der 
Eucharistie der Bund der Liebe zwi­
schen Christus und seiner Kirche ver­
gegenwärtigt, zu diesem Bund stehen 
aber die Lebensverhältnisse der wie­
derverheirateten Geschiedenen in ob-

jektivem Widerspruch. "Ein Kommu­
nionempfang im Gegensatz zu den 
Normen der kirchlichen Gemeinschaft 
ist deshalb ein in sich widersprüchli­
cher Akt." Weiters würde durch die 
Zulassung die Lehre der Kirche über 
die Unauflöslichkeit verdunkelt. Unter 
Berufung auf Familiaris consortio wird 
festgehalten, daß eine formale Zulas­
sung die Wiederversöhnung im Sakra­
ment der Buße voraussetzt, wobei 
diese - falls die Zweitehe nicht aufge­
geben werden kann - nur jenen zu ge­
währen ist, die aufrichtig versprechen, 
sich jener Akte zu enthalten, die Ehe­
leuten vorbehalten sind, das heißt ge­
schwisterlich zusammenleben (cohabi­
tatio fraterna>. 
Nach Auffassung der Glaubenskongre­
gation ist für eine abweichende Ge­
wissensentscheidung kein Raum, denn 
ein "solches Gewissensurteil (steht) in 
offenem Gegensatz zur Lehre der 
Kirche". Außerdem würde "dem per­
sönlichen Gewissen die Macht zuge­
schrieben ... in letzter Instanz auf der 
Grundlage der eigenen Überzeugung 
über das Bestehen oder Nichtbestehen 
der vorausgehenden Ehe und über den 
Wert der neuen Verbindung zu ent­
scheiden". Eine derartige Vorstellung 
würde übersehen, daß die Ehe keine 
Privatsache, sondern eine "öffentliche 
Wirklichkeit", "eine spezifisch kirchli­
che und soziale Situation" konstituiert. 
Die Glaubenskongregation möchte die 
Antwort nicht allein auf die Frage des 
Kommunionempfangs begrenzen und 
betont daher, daß die wiederverheira­
tet Geschiedenen auch während ihrer 
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irregulären helichen Situation keines- ich verantwortete Beurteilung auf
WCS5S exkommuniziert sind, ande- seıten des Kommuwunionspenders nOot-
Ten Lebensvollzügen der IC teil- wendig, die gequitas CANONICAa
nehmen können und einen Anspruch und die salus anımarum als das oberste

Gesetz 1mM Einzelfall verwirklichen.auf pastorale Begleitungen
Bei diesen amı  en Lehräufßerungen, (Kongregation für die Glaubenslehre,
die auch innerhalb des Episkopates cNAreıiıben die 1SCHOfe der atho-

unterschiedlichen Stellungnahmen ischen IC ber den Kommu-
führten, handelt sich einen Akt nionempfang VO  5 wiederverheirateten
des rdentlichen Lehramts des Pap- geschiedenen Gläubigen, (Cittäa del
stes, dem religiöser Verstandes- und Vaticano
Willensgehorsam (religi0sum amen InN-
tellectus et voluntatıs obsequium) ge-
genzubringen ist (C 752) anac WIF Kongregatıon ur  . den erus,
VO  - den Gläubigen en des Direktorium füur Dienst und en

der Priester„dialogische(n) rinzip(s der Wahr-
heitsfindung“ 1SCHAO: arl

Das von der Kongregation für denverlangt, diese kirchenamtlichen Lehr-
aäuferungen anzunehmen und einer erus 31.3.1994 vorgelegte, VO  >

eigenen verantworteten Reflexion aps ohannes Paul I1 bereits
unterziehen. 31 1994 approbierte „Direktorium

für Dienst und en der Priester“Aus kirchenrechtlicher Perspektive ist
dazu Hinblick auf den KOommu- geht zurück auf einen UnscC. der
nıonspender jedenfalls festzuhalten: Bischofssynode 1990 ber „die rie-
ema 915 CIC darf die sterbildung 1im Kontext der egen-
Kommunion jenen verweigert wart  M4 und greift seinen spirituellen
werden, „die offenkundiger schwe- und aszetischen Weisungen mannıg-
Ter Sünde unbußfertig verharren“” (in ache, oft auch exhortative, Anregun-
manifesto QZYaU1 peccato obstinateer- SCH des Weltepiskopates auf. Das
antes) uch unter Berüc  htigung Direktorium wendet sich ber Ver-
der ehramtlichen Stellungnahmen ist mı  ung der Bischöfe VOI em die
eindeutig, da{fß VO  5 se1iten des KOommu- We.  riester und möchte wI1e
nionspenders die ulassung Vel- der Einleitung heift „auf die wichtig-
weigert werden kann, WE die lat- sten Fragen doktrinärer, diszıplinärer
bestandsmerkmale ffenkundigkeit, und pastoraler Art antworten, die sich

den Priestern beim Einsatz dieschwere Sünde, Dauerversto(fs
konkreten inzelta. verwirklicht sind, Neu-Evangelisierung stellen“ (S
wobei insbesondere Hinblick auf WO.el weder eine umfassende
das orliegen der „schweren Sünde”“ Darlegung ber das Priestertum och
die innere atse1te den Blick neh- eine Wiederholung authenti-
iNEeN ist und jedenfalls 3 der scher Lehraussagen beabsichtigt ist,
Kommunionbank möglicherweise werden die einschlägigen OKumente
unter Ärgerniserregung entschieden des Magisteriums der ICausgiebig
werden kann e{tiz ist daher eiıne zıtıert, VOT allem die konziliaren exte,
gläubig verantwortete Gewissensent- wWI1e die Kirchenkonstitution umen

entium und das 7ä  ekre ber Dienstscheidung auf seıten des wiederverhei-
rateten eschiedenen wWI1e eıne recht- und en der Priester“ (Presbyterorum
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irregulären ehelichen Situation keines­
wegs exkommuniziert sind, an ande­
ren Lebensvollzügen der Kirche teil­
nehmen können und einen Anspruch 
auf pastorale Begleitung haben. 
Bei diesen amtlichen Lehräußerungen, 
die auch innerhalb des Episkopates 
zu unterschiedlichen Stellungnahmen 
führten, handelt es sich um einen Akt 
des ordentlichen Lehramts des Pap­
stes, dem religiöser Verstandes-- und 
WIllensgehorsam (religiosum tamen in­
tellectus et voluntatis obsequium) entge­
genzubringen ist (c. 752). Danach wird 
von den Gläubigen im Rahmen des 
"dialogische(n) Prinzip(s) der Wahr­
heitsfindung" (Bischof Karl Lehmann) 
verlaI}gt, diese kirchenamtlichen Lehr­
äußerungen anzunehmen und einer 
eigenen verantworteten Reflexion zu 
unterziehen. 
Aus kirchenrechtlicher Perspektive ist 
dazu im Hinblick auf den Kommu­
nionspender jedenfalls festzuhalten: 
Gemäß c. 915 CIC darf u.a. die hl. 
Kommunion nur jenen verweigert 
werden, "die in offenkundiger schwe­
rer Sünde unbußfertig verharren" (in 
manifesto gravi peccato obstinate persever­
antes). Auch unter Berücksichtigung 
der lehramtlichen Stellungnahmen ist 
eindeutig, daß von seiten des Kommu­
nionspenders die Zulassung nur ver­
weigert werden kann, wenn die Tat­
bestandsmerkmale - Offenkundigkeit, 
schwere Sünde, Dauerverstoß - im 
konkreten Einzelfall verwirklicht sind, 
wobei insbesondere im Hinblick auf 
das Vorliegen der "schweren Sünde" 
die innere Tatseite in den Blick zu neh­
men ist und jedenfalls nicht an der 
Kommunionbank - möglicherweise 
unter Ärgerniserregung - entschieden 
werden kann. Letztlich ist daher eine 
gläubig verantwortete Gewissensent­
scheidung auf seiten des wiederverhei­
rateten Geschiedenen wie eine recht-
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lich verantwortete Beurteilung auf 
seiten des Kommunionspenders not­
wendig, um so die aequitas canonica 
und die salus animarum als das oberste 
Gesetz im Einzelfall zu verwirklichen. 
(Kongregation für die Glaubenslehre, 
Schreiben an die Bischöfe der katho­
lischen Kirche über den Kommu­
nionempfang von wiederverheirateten 
geschiedenen Gläubigen, Citta deI 
Vaticano 1994). 

Kongregation für den Klerus, 
Direktorium für Dienst und Leben 
der Priester 

Das von der Kongregation für den 
Klerus am 31. 3.1994 vorgelegte, von 
Papst Johannes Paul 11. bereits am 
31.1.1994 approbierte "Direktorium 
für Dienst und Leben der Priester" 
geht zurück auf einen Wunsch der 
Bischofssynode 1990 über "die Prie­
sterbildung im Kontext der Gegen­
wart" und greift in seinen spirituellen 
und aszetischen Weisungen mannig­
fache, oft auch exhortative, Anregun­
gen des Weltepiskopates auf. Das 
Direktorium wendet sich über Ver­
mittlung der Bischöfe vor allem an die 
Weltpriester und möchte - wie es in 
der Einleitung heißt - "auf die wichtig­
sten Fragen doktrinärer, disziplinärer 
und pastoraler Art antworten, die sich 
den Priestern beim Einsatz für die 
Neu-Evangelisierung stellen" (S. 5). 
Obwohl dabei weder eine un:tfassende 
Darlegung über das Priestertum noch 
eine bloße Wiederholung authenti­
scher Lehraussagen beabsichtigt ist, 
werden die einschlägigen Dokumente 
des Magisteriums der Kirche ausgiebig 
zitiert, vor allem die konziliaren Texte, 
wie die Kircherikonstitution (Lumen 
Gentium) und das "Dekret über Dienst 
und Leben der Priester" (Presbyterorum 



Lederhilger alb/Römische Erlässe 189

Ydinıs), die Enzyklika VO:  } Paul che der weisung er diesbezüg-
Sacerdotalıs caelibatus (1967), das oku- lichen Bestrebungen und sieht sich a1ı-

ment ber das Amtspriestertum der dererseıts veranladßt, auch VOTLF eiıner
Bischofssynode UIltimıs temporibus „Klerikalisierung der Laien“ Wäal-

(1971) SOWI1eEe das nachsynodale Apo- CN, indem betont, da{fßs die egriffe
STOl1ıscCche Schreiben Pastores dabo vobıiıs „Pastor/ Pastoral” sich auf die recht-
(1992) neben den kurialen Jlexten Z.UTLT lich Klerikern vorbehaltene
Priesterausbildung und den CNen- beziehe (Nr. 19)
rechtlichen Normen des CIC (cc Der Dienst des Priesters wird der
273-—-269; 232-264; 1008—-1054) „Commun10 der Kirche“” gelebt, das

heißt der hierarchischen Gemein-
Sur Identität des Prıiesters SC und der priesterlichen Bru-

derlichkeit und Zugehörigkeit ZUn

Presbyterium (Nr. 25) Weil diese
emeinschaft „der privilegierteLederhilger - Kalb/Römische Erlässe  189  Ordinis), die Enzyklika von Paul VI.  che in der Abweisung aller diesbezüg-  Sacerdotalis caelibatus (1967), das Doku-  lichen Bestrebungen und sieht sich an-  ment über das Amtspriestertum der  dererseits veranlaßt, auch vor einer  Bischofssynode  Ultimis  temporibus  „Klerikalisierung der Laien“ zu war-  (1971) sowie das nachsynodale Apo-  nen, indem es betont, daß die Begriffe  stolische Schreiben Pastores dabo vobis  „Pastor/Pastoral“ sich auf die recht-  (1992) neben den kurialen Texten zur  lich Klerikern vorbehaltene potestas  Priesterausbildung und den kirchen-  sacra beziehe (Nr. 19).  rechtlichen Normen des CIC (cc.  Der Dienst des Priesters wird in der  273-—289; 232-264; 1008—1054).  „Communio der Kirche” gelebt, das  heißt in der hierarchischen Gemein-  Zur Identität des Priesters  schaft und der priesterlichen Brü-  derlichkeit und Zugehörigkeit zum  Presbyterium (Nr. 25). Weil diese  Gemeinschaft „der privilegierte Ort ...  Das erste Kapitel (Nr. 1-33) beschäftigt  der Heiligung” ist, soll das Priestertum  sich zunächst mit der „Identität des  ‚nicht in einer isolierten und subjekti-  Priesters“ in seiner dogmatisch-ontolo-  vistischen Art“ gelebt werden (Nr. 27).  gischen Zuordnung zu Christus und  Merkwürdig mutet es allerdings an,  der Teilhabe an dessen Priestertum so-  wenn das Volk, dem der seelsorger-  wie der ekklesiologischen Einbindung  in eine konkrete Teilkirchengemein-  liche Eifer und die pastorale Liebe des  Priesters gelte, als „Objekt seiner pa-  schaft. Die Inkardination des Weltprie-  storalen Sorge“ bezeichnet wird. Der  sters wird dabei über eine rechtliche  Priester wird als Pontifex charakteri-  Bindung (vgl. c. 265) hinaus in ihrem  siert, der Berufungen fördern soll und  spirituellen Wert deutlich, insofern  eine alle verbindende Aufgabe in der  darin die enge Beziehung zum Bischof  Pfarrei übernimmt, weshalb er über  mit seinem Presbyterium und damit  die Teilhabe an dessen umfassender  den politischen Parteiungen stehen  zum Ausdruck  soll und darauf „verzichte, sich in  Seelsorgsaufgabe  Formen aktiver Politik zu betätigen“  kommt. Klar wird mit Bezug auf  (Nr. 30—33).  Christus als das Haupt der Kirche die  hierarchische Stellung des Priesters  einerseits in seiner Zuordnung zum  Die priesterliche Spiritualität  Bischof und andererseits in seiner  Stellung als Leiter des Volkes Gottes im  „gegenüber“ herausgestellt (Nr. 16).  Im zweiten Kapitel (Nr. 34—68) wendet  Letzteres wird vor allem gegen jegli-  sich der Text der „Priesterlichen Spiri-  chen „Demokratismus” in der Kirche  tualität“ mit ihren unterschiedlichen  betont, welcher nach Ansicht der  Ausdrucksformen und Förderungs-  Kongregation dahin führen würde,  mitteln zu. Nach einer Situationsbe-  „die Autorität und Gnade, die Christus  schreibung der gegenwärtigen Her-  als dem Haupt zukommen, zu leugnen  ausforderung priesterlicher Daseins-  und die Kirche zu denaturieren, als  form wird eindringlich darauf ver-  wäre sie nichts anderes als eine  wiesen, daß man diesen Dienst nur  menschliche Gesellschaft“ (Nr. 17). Das  aus einer sorgsamen Pflege des spiritu-  ellen Lebens bestehen kann. Deshalb  Direktorium findet eine strenge Spra-Das erste Kapitel (Nr. 1—33) beschäftigt der Heiligun: ist, soll das Priestertum

sich zunächst mıiıt der „Identität des „nicht einer isolierten und subjekti-Priesters“ seiner dogmatisch-ontolo- vistischen Art“ gelebt werden (Nr.gischen Zuordnung Christus und Merkwürdig MU: allerdings dder Teilhabe dessen Priestertum WE das Volk, dem der seelsorger-w1e der ekklesiologischen Einbindung
eiıne konkrete Teilkirchengemein-

1C ıIier und die pastorale 1€e' des
Priesters gelte, als „Objekt seiner p.-SC. Die kardination des Weltprie- storalen orge  4 e7z7el!| wird Der

StTers wird dabei ber eine rechtliche Priester WIT! als ontifex charakteri-
indung (vgl 265) hinaus ihrem sıert, der Berufungen fördern soll und
spirituellen Wert deutlich, insofern eine alle verbindende Aufgabe der
arın die CNSC eziehung ZU. Bischof Pfarrei übernimmt, weshalb ber
mıit seinem Presbyterium und damıt
die Teilhabe dessen umfassender den politischen Parteiungen stehen

ZU Ausdruck coll und darauf „verzichte, sich
Seelsorgsaufgabe Formen aktiver Olr betätigen”kommt. Klar wird miıt Bezug auf (Nr. 0—-3Christus als das aup der Kirche die
hierarchische Stellung des Priesters
einerseıts seiner ‚UOT'|  ung ZU. Die priesterliche SpiritualitätBischof und andererseits seiner
Stellung als Leıiter des Volkes Gottes
„gegenüber“ herausgestellt (Nr. 16) zweıten Kapitel (Nr. 34—68) wendet
Letzteres wird VOT allem jegli- sich der Jlext der „Priesterlichen pirı-
chen „Demokratismus” der Kirche tualıtät“ mıit ihren unterschiedlichen
betont, welcher ach SI! der Ausdrucksformen und Förderungs-
ongregatıon dahin führen würde, muitteln ach einer Situationsbe-
„die Autorität und nade, die Christus schreibung der gegenwärtigen Her-
als dem aup zukommen, leugnen ausforderung priesterlicher Daseins-
und die IC denaturieren, als form wird eindringlic. darauf VelI-
ware S1Ee nichts anderes als eiıINne wlesen, da{fs man diesen Dienst
menschliche Gesellschaft“ (Nr. 17) Das aus einer amInen ege des spirıtu-

en Lebens bestehen kann DeshalbDirektorium findet eine strenge Spra-
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Ordinis), die Enzyklika von Paul VI. 
Sacerdotalis caelibatus (1967), das Doku­
ment über das Amtspriestertum der 
Bischofssynode Ultimis temporibus 
(1971) sowie das nachsynodale Apo­
stolische Schreiben Pastores dabo vobis 
(1992) neben den kurialen Texten zur 
Priesterausbildung und den kirchen­
rechtlichen Normen des CIC (cc. 
273-289; 232-264; 1008-1054). 

Zur Identität des Priesters 

Das erste Kapitel (Nr. 1-33) beschäftigt 
sich zunächst mit der "Identität des 
Priesters" in seiner dogmatisch-ontolo­
gischen Zuordnung zu Christus und 
der Teilhabe an dessen Priestertum so­
wie der ekklesiologischen Einbindung 
in eine konkrete Teilkirchengemein­
schaft. Die Inkardination des Weltprie­
sters wird dabei über eine rechtliche 
Bindung (vgl. c. 265) hinaus in ihrem 
spirituellen Wert deutlich, insofern 
darin die enge Beziehung zum Bischof 
mit seinem Presbyterium und damit 
die Teilhabe an dessen umfassender 
Seelsorgsaufgabe zum Ausdruck 
kommt. Klar wird mit Bezug' auf 
Christus als das Haupt der Kirche die 
hierarchische Stellung des Priesters 
einerseits in seiner Zuordnung zum 
Bischof und andererseits in seiner 
Stellung als Leiter des Volkes Gottes im 
"gegenüber" herausgestellt (Nr. 16). 
Letzteres wird vor allem gegen jegli­
chen "Demokratismus" in der Kirche 
betont, welcher nach Ansicht der 
Kongregation dahin führen würde, 
"die Autorität und Gnade, die Christus 
als dem Haupt zukommen, zu leugnen 
und die Kirche zu denaturieren, als 
wäre sie nichts anderes als eine 
menschliche Gesellschaft" (Nr. 17). Das 
Direktorium findet eine strenge Spra-
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che in der Abweisung aller diesbezüg­
lichen Bestrebungen und sieht sich an­
dererseits veranlaßt, auch vor einer 
"Klerikalisierung der Laien" zu war­
nen, indem es betont, daß die Begriffe 
"Pastor /Pastoral" sich auf die recht­
lich Klerikern vorbehaltene potestas 
sacra beziehe (Nr. 19). 

Der Dienst des Priesters wird in der 
"Communio der Kirche" gelebt, das 
heißt in der hierarchischen Gemein­
schaft und der priesterlichen Brü­
derlichkeit und Zugehörigkeit zum 
Presbyterium (Nr. 25). Weil diese 
Gemeinschaft "der privilegierte Ort ... 
der Heiligung" ist, soll das Priestertum 
"nicht in einer isolierten und subjekti­
vistischen Art" gelebt werden (Nr. 27). 
Merkwürdig mutet es allerdings an, 
wenn das Volk, dem der seelsorger­
liche Eifer und die pastorale Liebe des 
Priesters gelte, als "Objekt seiner pa­
storalen Sorge" bezeichnet wird. Der 
Priester wird als Pontifex charakteri­
siert, der Berufungen fördern soll und 
eine alle verbindende Aufgabe in der 
Pfarrei übernimmt, weshalb er über 
den politischen Parteiungen stehen 
soll und darauf "verzichte, sich in 
Formen aktiver Politik zu betätigen" 
(Nr. 30-33). 

Die priesterliche Spiritualität 

Im zweiten Kapitel (Nr. 34-68) wendet 
sich der Text der "Priesterlichen Spiri­
tualität" mit ihren unterschiedlichen 
Ausdrucksformen und Förderungs­
mitteln zu. Nach einer Situationsbe­
schreibung der gegenwärtigen Her­
ausforderung priesterlicher Daseins­
form wird eindringlich darauf ver­
wiesen, daß man diesen Dienst nur 
aus einer sorgsamen Pflege des spiritu­
ellen Lebens bestehen kann. Deshalb 
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WIT! zunächst der unschätzbare Wert Dıie ständige Weiterbildung
des Gebetes als Schutz VOTLT oberfläch-
lichem „Aktionismus” herausgestellt dritten Kapitel werden die Grund-
(Nr. 8—42); sodann WIT: die Haltung satze ständigen Weiterbi  ung
wirklicher „pastoraler Liebe“ jegli- (Nr. 69—80 angesprochen, die „Recht
chem eist des bloßen „Funktio- und Pflicht des Priesters“ ist (Nr. 72,
nalismus” entgegengestellt (Nr. 43{); 279 CIC), und auf die einzelnen
schließlich werden die Priester gerade unter ausdrücklicher Berücksichtigung
als „Gemeindeleiter” (Nr. eiıner der verschiedenen sS1tuations- und
authentischen Glaubensverkündigung altersbedingten Umstände hingewie-
aufgerufen, die sich itisch muıt den SC  S Zum eispie. Studientage, Pasto-
ideologischen Strömungen heutigen ralj Sabbatzeiten, E  e  age und
gesellschaftlichen Zeitgeistes ause1l1n- Exerziıtien (Nr. 81-9 Wenn auch der
anderse wobei auf den „Bezugs- Priester dabei selbst der „Erst-
pdes atholischen Weltkatechis- verantwortliche“ (Nr. ıst, kann
IN1LUS hingewiesen WIT (45—47) ESs aber auch Aufgabe des Priesterrates
folgen Weıisungen würdigen Feler se1in, ein Konzept ZUT Weiterbi  ung
der Eucharistie (Nr. 8—50 und ZUIN beraten (Nr. 89) Persönliche Krisen
ens der ersöhnung und der Gee- sollen jedenfalls brüderlicher Ge-
jenführung (Nr. 531-54 meinschaft und ılfe gemeiınsam be-
Der priesterliche Zölibat WIT wältigt werden, wobei 1€eS$ auch
Direktorium nicht einfach „als eine ahmen des Möglichen jene
VO Gesetz auferlegte Institution“ be- Priester gilt, die Amt aufgegeben
schrieben, vielmehr verweist die Kon- en (Nr. 97) kın marianisches
gregation auf das vorausgehende, frei- beschlief(ßt das Ookumen
willig ergriffene „Charisma des Zöli- (Sekretaria der eutschen ischof{s-
bats”, denn der „Christus geweihte konferenz IHg.], Verlautbarungen des
Priester muß sich voll bewulßt se1n, dafß Apostolischen S, Nr. 113; das

eiINne rechtsverbindlich festge- Dokument wurde auch VO Sekre-
egte abe ernalten hat, aus der sich tarıat der Österreichischen ischofs-
eine moralische Verpflichtung ZUr konferenz herausgegeben).
Einhaltung ergibt“ (Nr. 58) Eindring-
lich wird auf die Notwendigkeit eıner
wirklichen ultur der Ehelosigkeit Papstlicher Rat Iustitia et aX,hingewiesen (Nr. 57-60 Daran schlie- Der internationale WaffenhandelBßen sich usführungen ZU EeNOT-
Sam\ı, wobei auch das außere Zeichen ıne thische Reflexion
der priesterlichen eidung nach-
drücklich eingemahnt wird, deren Angesichts der dramatischen politi-
Nichtgebrauc „einen schwachen Sinn schen Umwälzungen Zusammen-
für die eigene en als dem bruch kommunistischer Staaten

UuIiIbrechen nationalerDienst der Kirche ergebener Hiırte“ Usteuropa,
manıifestiere (Nr. 66; 61—66 Der Hin- ( der Zunahme kriegerischer
wels auf eINe infache ebensfü  e Auseinandersetzungen eic und der
(Nr. 67) und die ege der Marien- damıt einhergehenden verstärkten
verehrung beschliefßen diesen aupt- Nachfrage achenyerabsc;hiedetqteil der äps  e Nat USTIE1G ef Pax
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wird zunächst der unschätzbare Wert 
des Gebetes als Schutz vor oberfläch­
lichem "Aktionismus" herausgestellt 
(Nr. 38-42); sodann wird die Haltung 
wirklicher "pastoraler Liebe" jegli­
chem Geist des bloßen "Funktio­
nalismus" entgegengestellt (Nr. 43f); 
schließlich werden die Priester gerade 
als "Gemeindeleiter" (Nr. 55 f) zu einer 
authentischen Glaubensverkündigung 
aufgerufen, die sich kritisch mit den 
ideologischen Strömungen heutigen 
gesellschaftlichen Zeitgeistes ausein­
andersetzt, wobei auf den "Bezugs­
punkt" des Katholischen Weltkatechis­
mus hingewiesen wird (45-47). Es 
folgen Weisungen zur würdigen Feier 
der Eucharistie (Nr. 48-50) und zum 
Dienst der Versöhnung und der See­
lenführung (Nr. 51-54). 
Der priesterliche Zölibat wird im 
Direktorium nicht einfach "als eine 
vom Gesetz auferlegte Institution" be­
schrieben, vielmehr verweist die Kon­
gregation auf das vorausgehende, frei­
willig ergriffene "Charisma des Zöli­
bats", denn der "Christus geweihte 
Priester muß sich voll bewußt sein, daß 
er eine rechtsverbindlich genau festge­
legte Gabe erhalten hat, aus der sich 
eine moralische Verpflichtung zur 
Einhaltung ergibt" (Nr. 58). Eindring­
lich wird auf die Notwendigkeit einer 
wirklichen Kultur der Ehelosigkeit 
hingewiesen (Nr. 57-60). Daran schlie­
ßen sich Ausführungen zum Gehor­
sam, wobei auch das äußere Zeichen 
der priesterlichen Kleidung nach­
drücklich eingemahnt wird, deren 
Nichtgebrauch "einen schwachen Sinn 
für die eigene Identität als ganz dem 
Dienst der Kirche ergebener Hirte" 
manifestiere (Nr. 66; 61-66). Der Hin­
weis auf eine einfache Lebensführung 
(Nr. 67) und die Pflege der Marien­
verehrung beschließen diesen Haupt­
teil. 
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Die ständige Weiterbildung 

Im dritten Kapitel werden die Grund­
sätze zur ständigen Weiterbildung 
(Nr. 69-80) angesprochen, die "Recht 
und Pflicht des Priesters" ist (Nr. 72, c. 
279 CIC), und auf die einzelnen Mittel 
unter ausdrücklicher Berücksichtigung 
der verschiedenen situations- und 
altersbedingten Umstände hingewie­
sen: zum Beispiel Studientage, Pasto­
raljahr, Sabbatzeiten, Einkehrtage und 
Exerzitien (Nr. 81-97). Wenn auch der 
Priester dabei stets selbst der "Erst­
verantwortliche" (Nr. 87) ist, kann es 
aber auch Aufgabe des Priesterrates 
sein, ein Konzept zur Weiterbildung zu 
beraten (Nr. 89). Persönliche Krisen 
sollen jedenfalls in brüderlicher Ge­
meinschaft und Hilfe gemeinsam be­
wältigt werden, wobei dies auch - im 
Rahmen des Möglichen - für jene 
Priester gilt, die ihr Amt aufgegeben 
haben (Nr. 97). Ein marianisches Gebet 
beschließt das Dokument. 
(Sekretariat der Deutschen Bischofs­
konferenz [Hg.l, Verlautbarungen des 
Apostolischen Stuhls, Nr. 113; das 
'Dokument wurde auch vom Sekre­
tariat der Österreichischen Bischofs­
konferenz herausgegeben). 

Päpstlicher Rat Iustitia et Pax, 
Der internationale Waffenhandel. 
Eine ethische Reflexion 

Angesichts der dramatischen politi­
schen Umwälzungen - Zusammen­
bruch kommunistischer Staaten in 
Osteuropa, Aufbrechen nationaler 
Konflikte, der Zunahme kriegerischer 
Auseinandersetzungen etc. - und der 
damit einhergehenden verstärkten 
Nachfrage nach Waffen verabschiedet~ 
der Päpstliche Rat Iustitia et Pax am 
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Maı 1994 eiıne Stellungnahme Zu affen Jjenes Lan exportiert WEeTl-
dieinternationalen affentranster, den? welchem Interesse liegt der

Veröffentlichung erfolgte 21 Juni Waffentransfer? Das diesem Zusam-
1994 Rom menhang oft geäußerte Argument,

„WEIUHl WITr S eiern, liefert eın Aanı-Grundsätzlich wird betont, da{fs Krieg
und Gewalt eıne Ösung derer”, ntbehrt jedenfalls jeglicher
politischer, ökonomischer der SOZ1la- moralischer Grundlage. Der Päpstliche
ler TODIieme Sind Keıin Waffentranstfer Kat verkennt S die öÖökonomischen

fürist „moralisch indifferent  ME kann LUr und politischen Sachzwänge
unter eachtung eindeutiger morali- üstungsproduktion und -transfer
scher Prinzipien gereCc  e  gt werden. und empfiehlt als langfristige trategie
Als zentrales Legitimationskriterium die mstellung der Rüstungspro-
WIN die sittlich erlaubte Verteidigung duktion auf die Herstellung nicht-
des rechtmäßigen Staates genannt. DIe militärischer Güter (Rüstungskonver-
Ausübung dieses echts ist nıicht Si0n). Um die damit einhergehenden
schrankenlos, da mıiıt eiIner entspre- soOzlalen Defizite Gsrenzen halten
henden Pflichtenbindung verknüpft beziehungsweise auszugleichen, wird
ıst, nämlich dem rtordernis einer umn- die Verantwortung des Staates einge-

mahnt. Weiters wird eiNne ffektivefassenden und konsequenten Friedens-
politik. Als weiıteres Kriterium, staatliche Oontrolie SOWI1E eın natıona-
UrCcC Waffenproduktion und „transfer ler Diskurs ber diesen emenbe-
ethisch gerechtfertigt werden kann, reich gefordert. Hinblick auf den
wird auf die £lic ZUrT Hilfeleistung Waffen-Empfängerstaat wird azu
für unschuldige Opfer VO  = Konflikten korrespondierend eiıne sorgfältige
verwlesen. Kritisch wird angemerkt, Interessens- und Güterabwägung VCI-
da{fs die überkommene 1C der staatli- angt, wobei dem Wohl der Bürger
chen Souveränität und das amı Velr- oberste DPriorität zukommt. Der Päpst-
bundene echt auf Selbstbestimmung 1C Kat ruft eiINe oft verdrängte
revisionsbedürftig ist. Weiters wird Selbstverständlichkeit Erinnerung,
darauf hingewiesen, da{fs bei der kon- wonach das künftige Wohlergehen
kreten Anwendung dieser Prinzipien eines Staates weıt mehr VOIL einer
immer der Grundsatz der 'erhältnıs- umfassenden gemeinwohlorientierten
mäßigkeit beachten iıst Küstungs- n  icklung abhängt, als VO  - g- bzw.
produktion und -transfter mulfs immer überfüllten Waffenlagern.
auf jenes Mınımum eschran se1n, Besondere Beurteilungsschwierigkei-
das unabdingbar notwendig ist, ten ergeben sich bei Anwendung der
egı  E, ittlich inwandtfreie 1ele moralischen Krıterien VO:  m ittlich g_
verwirklichen. rechtfertigter Selbstverteidigung, 1n-

ternationalem Friedenseinsatz undder msetzung dieser Prinzipien e_

geben sich jeweıils besondere Verpflich- Verhältnismäßigkeit auf den affen-
tungen für den waffenexpertierenden eXport autoriı:täre Regime, jegS-
auf der einen und den waffenıimportie- führende Staaten und „VOL: und para-
renden Staat auf der anderen Seite staatliche“ Einheiten So kann eın
Keıin Lieferstaat kann sich seliner 1LL1OTa- Waffentransfer autorıtäre egime
ischen erpfli  e entziehen. Alle moralisch aum gerechtfertigt werden,

anderntfalls würde dadurch be-Entscheidungsträger en sich die
rage tellen Warum sollen diese stätigen, da{fs das Wohl der Bürger
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1. Mai 1994 eine Stellungnahme zum 
internationalen Waffentransfer, die 
Veröffentlichung erfolgte am 21. Juni 
1994 in Rom. 
Grundsätzlich wird betont, daß Krieg 
und Gewalt keine Mittel zur Lösung 
politischer, ökonomischer oder sozia­
ler Probleme sind. Kein Waffentransfer 
ist "moralisch indifferent", er kann nur 
unter Beachtung eindeutiger morali­
scher Prinzipien gerechtfertigt werden. 
Als zentrales Legitimationskriterium 
wird die sittlich erlaubte Verteidigung 
des rechtmäßigen Staates genannt. Die 
Ausübung dieses Rechts ist nicht 
schrankenlos, da es mit einer entspre­
chenden Pflichtenbindung verknüpft 
ist, nämlich dem Erfordernis einer um­
fassenden und konsequenten Friedens­
politik. Als weiteres Kriterium, wo­
durch Waffenproduktion und -transfer 
ethisch gerechtfertigt werden kann, 
wird auf die Pflicht zur Hilfeleistung 
für unschuldige Opfer von Konflikten 
verwiesen. Kritisch wird angemerkt, 
daß die überkommene Sicht der staatli­
chen Souveränität und das damit ver­
bundene Recht auf Selbstbestimmung 
revisionsbedürftig ist. Weiters wird 
darauf hingewiesen, daß bei der kon­
kreten Anwendung dieser Prinzipien 
immer der Grundsatz der Verhältnis­
mäßigkeit zu beachten ist: Rüstungs­
produktion und -transfer muß immer 
auf jenes Minimum beschränkt sein, 
das unabdingbar notwendig ist, um 
legitime, sittlich einwandfreie Ziele zu 
verwirklichen. 
In der Umsetzung dieser Prinzipien er­
geben sich jeweils besondere Verpflich­
tungen für den waffenexp~rtierenden 
auf der einen und den waffenimportie­
renden Staat auf der anderen Seite. 
Kein Lieferstaat kann sich seiner mora­
lischen Verpflichtung entziehen. Alle 
Entscheidungsträger haben sich die 
Frage zu stellen: Warum sollen diese 
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Waffen in jenes Land exportiert wer­
den? In welchem Interesse liegt der 
Waffentransfer? Das in diesem Zusam­
menhang oft geäußerte Argument, 
"wenn wir nicht liefern, liefert ein an­
derer", entbehrt jedenfalls jeglicher 
moralischer Grundlage. Der Päpstliche 
Rat verkennt nicht die ökonomischen 
und politischen Sachzwänge für 
Rüstungsproduktion und -transfer 
und empfiehlt als langfristige Strategie 
die Umstellung der Rüstungspro­
duktion auf die Herstellung nicht­
militärischer Güter (Rüstungskonver­
sion). Um die damit einhergehenden 
sozialen Defizite in Grenzen zu halten 
beziehungsweise auszugleichen, wird 
die Verantwortung des Staates einge­
mahnt. Weiters wird eine effektive 
staatliche Kontrolle sowie ein nationa­
ler Diskurs über diesen Themenbe­
reich gefordert. Im Hinblick auf den 
Waffen-Empfängerstaat wird dazu 
korrespondierend eine sorgfältige 
Interessens- und Güterabwägung ver­
langt, wobei dem Wohl der Bürger 
oberste Priorität zukommt. Der Päpst­
liche Rat ruft eine oft verdrängte 
Selbstverständlichkeit in Erinnerung, 
wonach das künftige Wohlergehen 
eines Staates weit mehr von einer 
umfassenden gemeinwohlorientierten 
Entwicklung abhängt, als von ge- bzw. 
überfüllten Waffenlagern. 
Besondere Beurteilungsschwierigkei­
ten ergeben sich bei Anwendung der 
moralischen Kriterien von sittlich ge­
rechtfertigter Selbstverteidigung, in­
ternationalem Friedenseinsatz und 
Verhältnismäßigkeit auf den Waffen­
export an autoritäre Regime, kriegs­
führende Staaten und "vor- und para­
staatliche" Einheiten. So kann ein 
Waffentransfer an autoritäre Regime 
moralisch kaum gerechtfertigt werden, 
andernfalls würde man dadurch be­
stätigen, daß das Wohl der Bürger 
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nıicht der und fundamentalste nationale Ächtung VO  a Krieg und
Staatszwec ist. uch die Unterstüt- Gewalt, letztlich die Überwindung des
ZUN VO  n jegsführenden Staaten mıiıt Krieges UrC. eiıne der Menschen-
en ist 1Ur Ausnahmefällen Uull- würde orjıentierte aktive Friedens-
ter sorgfältiger und exakter Beachtung politik se1n, eın nliegen, welches das
thischer Prinzipien vertretbar. Bei Engagement und die Solidaritä jedes
Beurteilung VO  5 Waffenlieferungen einzelnen erfordert. Weiters wird die
„VOL- und parastaatliche“ rgani- Stärkung internationaler Rechtsbezie-
satıonen und Einheiten ist eachten, ungen SOWIE die rofilierung interna-
dafß das Gewaltmonopol traditioneller- tionaler Autorität, insbesondere die
welse dem Staat zukommt Ungeachtet Schaffung eiıner universalen politi-
dieser Überlegung ist der ethischen schen Gewalt UrC die Völker Vel-

Abwägung die S1  1C ualıta der lan
Zielsetzung des jeweiligen Staates und (Pontifical OUNC for Justice and

Peace. The international AT adeder bekämpfenden Gruppen g-
geneinander abzuwägen. thical reflection, 1ttä del Vaticano
Bei allen Beschränkungen des alien- 1994; Sekretariat der Deutschen Bi-
transfers mulfs jedoch das übergeordne- schofskonferenz |Hg.], Arbeitshilfen,
te Ziel die Kriegsverhütung, die inter- Nr. 121)
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nicht der erste und fundamentalste 
Staatszweck ist. Auch die Unterstüt­
zung von kriegsführenden Staaten mit 
Waffen ist nur in Ausnahmefällen un­
ter sorgfältiger und exakter Beachtung 
ethischer Prinzipien vertretbar. Bei 
Beurteilung von Waffenlieferungen an 
"vor- und parastaatliche" Organi­
sationen und Einheiten ist zu beachten, 
daß das Gewaltmonopol traditioneller­
weise dem Staat zukommt. Ungeachtet 
dieser Überlegung ist in der ethischen 
Abwägung die sittliche Qualität der 
Zielsetzung des jeweiligen Staates und 
der ihn bekämpfenden Gruppen ge­
geneinander abzuwägen. 
Bei allen Beschränkungen des Waffen­
transfers muß jedoch das übergeordne­
te Ziel die Kriegsverhütung, die inter-

Lederhilger - Kalb /Römische Erlässe 

nationale Ächtung von Krieg und 
Gewalt, letztlich die Überwindung des 
Krieges durch eine an der Menschen­
würde orientierte aktive Friedens­
politik sein, ein Anliegen, welches das 
Engagement und die Solidarität jedes 
einzelnen erfordert. Weiters wird die 
Stärkung internationaler Rechtsbezie­
hungen sowie die Profilierung interna­
tionaler Autorität, insbesondere die 
Schaffung einer universalen politi­
schen Gewalt durch die Völker ver­
langt. 
(Pontifical Council for Justice and 
Peace. The international arms trade. 
An ethical reflection, Citta deI Vaticano 
1994; Sekretariat der Deutschen Bi­
schofskonferenz [Hg.], Arbeitshilfen, 
Nr.121). 


